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Teil A: Planzeichnung

N

STADT HALLE (SAALE)   Bebauungsplan Nr. 152   Wohngebiet am Sophienhafen, Südseite"
Planzeichen der Kartengrundlage (Auszugsweise)

Nichtöffentliches Gebäude

Wirtschaftsgebäude

Böschung

Mauer

Zaun

Baum

Höhenpunkt mit Höhentext

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

99.99

Hinweis zur Planzeichnung:
Sind in der Planzeichnung (Teil A) lineare Signaturen der Planzeichenverordnung
unmittelbar nebeneinander oder neben einer Flurstücksgrenze ohne Angabe eines
Abstandsmaßes gezeichnet, so fallen sie als Festsetzungen miteinander oder mit der
parallel verlaufenden Flurstücksgrenze zusammen. Maßgebend ist die Flurstücksgrenze
oder der mit einer Vermaßung versehene Planeintrag.

STADT HALLE (SAALE)

Bebauungsplan Nr. 152
  Wohngebiet am Sophienhafen,
  Südseite"
Planungsbüro H+B Stadtplanung

Beele und Haase PartG mbB
Kunibertskloster 7-9
50668 Köln

Aktualitätsstand 29.10.2025
der Planung Entwurf

Gemarkung Halle

Flur 12

Maßstab 1 :  500

Kartengrundlage Stadtgrundkarte mit Angaben des Liegenschaftskatasters
Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Städtebau und Bauordnung,
Abt. Stadtvermessung

Vervielfältigungen der Planunterlagen für gewerbliche Zwecke sind untersagt.

z. B.

Koordinaten der Sollpunkte des Geltungsbereiches

2384
117

z. B. FlurnummerFlur 54

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Gebäudehöhe als Höchstmaß in Meter über

Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§ 16 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB,
§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO)

z.B.: GH 97,5

z.B.: 0,4

Allgemeines Wohngebiet

Baugrenze

Grünflächen

private Grünflächenp

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und   

Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

A1 Bezeichnung der Anpflanzungen

Bemaßungslinie mit Maßangabe in Meter8.5z. B.:

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder
Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes:

zu belastende Flächen    

Nachrichtliche Übernahme 

Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze und 

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Retentionsfläche

Geschütztes Biotop B

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Sonstige Planzeichen 

(§ 30 BNatSchG) 

Verkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

private Verkehrsflächen (Planstraße A)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten

Erdgeschossfußbodenhöhe (Oberkante Fertigfußboden) als Mindesthöhez.B.: EGFH  min. 79,0

Fläche für Versorgungsanlagen 

Fläche für Versorgungsanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Kraft-Wärme-KopplungKWK

Festsetzung der Höhenlage der Oberflächen im Plangebiet78,15

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind

Zweckbestimmung:

Erhaltung von Bäumen

Erläuterung der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung Grundflächenzahl

     Erdgeschossfußbodenhöhe
     als Mindesthöhe

Teilgebiet (TG)

in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)

z. B.:

Garagen  

Zweckbestimmungen:

Stellplätze
Gemeinschaftsgaragen  

St
GGa

Abschnitte der Baugrenzen, an denen eine schall-
gedämmte Lüftung von Schlafräumen gemäß näherer
Bestimmung durch textliche Festsetzung erforderlich ist

R

G Mit Gehrechten zu belastende Flächen    

GFL

Verfahrensvermerke

Der Stadtrat hat am 25.11.2009 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 152
gefasst. Die örtsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Amtsblatt Nr.
22/2009 am 23.12.2009 erfolgt.

Halle, den.....................

Siegel                                                                                     Oberbürgermeister

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 152 gemäß § 3 Abs. 1
BauGB ist in der Zeit vom 17.01.2023 bis 24.02.2023 durchgeführt worden.

Halle, den.....................

Siegel                                                                                     Oberbürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange zum Bebauungsplan Nr. 152 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist mit
Schreiben vom 12.01.2023 mit der Aufforderung zur Äußerung auch bezüglich des Umfangs
und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgt.

Halle,  den....................

Siegel                                                                                     Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat am ............... den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 152 mit der Begründung
einschließlich Umweltbericht zur Veröffentlichung im Internet bestimmt.

Halle, den....................

Siegel                                                                                     Oberbürgermeister

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ............. zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert worden.

Halle, den.....................

Siegel             Oberbürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 152 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht
und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, wurde im
Internet unter: www.oeffentliche-auslegung.halle.de sowie über das Internetportal des Landes
Sachsen-Anhalt unter: https://beteiligung.sachsen-anhalt.de/portal/Halle/beteiligung/
themen?format=Bauleitplan in der Zeit vom ……………. bis …………… gemäß § 3 Abs. 2
BauGB veröffentlicht. Die Veröffentlichung im Internet ist mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist von jedermann per E-Mail oder schriftlich
und zur Niederschrift vorgebracht werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben
können und dass sie während der Öffnungszeiten in der Neustädter Passage 18, 06122 Halle
(Saale) im selben Zeitraum auch einzusehen sind, am ……………. im Amtsblatt Nr. ……
bekannt gemacht worden.

Halle, den.....................

Siegel             Oberbürgermeister

Den Beschluss, den Bebauungsplan Nr. 152 als Satzung zu erlassen, sowie die Stelle, bei der
der Bebauungsplan während der Dienststunden von jedermann auf Dauer eingesehen werden
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ........................ im Amtsblatt
Nr. .... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung im Sinne des § 215 Abs. 1 BauGB sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) im Sinne des § 215
Abs. 2 BauGB hingewiesen worden. Weiterhin wurde auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 2
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) hingewiesen.

Die Satzung ist am .................... in Kraft getreten.

Halle (Saale), den......................

Siegel          Oberbürgermeister

Der Stadtrat hat die vorgebrachten Stellungnahmen am .................... geprüft. Das Ergebnis
ist mitgeteilt worden.

Halle, den.....................

Siegel          Oberbürgermeister

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die
städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig
nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Halle, den.....................

Siegel         Fachbereich Städtebau und Bauordnung
                            Abt. Stadtvermessung

Planzeichenerklärung

Teil B: Textliche Festsetzungen

Lärmpegelbereich

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

WA

öffentliche Verkehrsflächen

p

ö

Lärmpegelbereich III: maßgeblicheLPB III

Koordinaten
der Sollpunkte des Geltungsbereiches

Nr.
1
2

Rechtswert (m) Hochwert (m)
4496960.39
4496957.85

5706121.13
5706119.62

3 4496970.04 5706098.34
4 4496973.04 5706100.06

Rechter Winkel

Gerade, Verlängerung

Der Bebauungsplan Nr. 152 , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) wurde am .................... vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die
Begründung zum Bebauungsplan einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt.

Halle, den.....................

Siegel          Oberbürgermeister

Der Bebauungsplan Nr. 152, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Halle, den ……………

Siegel                                                                   Oberbürgermeister

Die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung werden bestätigt.

Halle, den.....................

Siegel                                                                   Fachbereich Städtebau und Bauordnung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(§ 9 Abs. 3 BauGB)

"

"

z. B.:

z. B.:

Winkelbemaßungz. B.:
72°

GF

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten   

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen   

Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Festsetzungen der Gebäudehöhe

Abgrenzung zwischen Teilgebieten eines Baugebietes

Außenlärmpegel 61-65 dB(A)

GM Grundwassermessstelle

Normalhöhen-Null (NHN)

sonstigen Bepflanzungen, Bindungen für 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. a) BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 lit. b) BauGB)

Höhenlage des Fertigfußbodens in Gemeinschaftsgaragen (GGa) in 
Meter über Normalhöhen-Null (NHN) als Höchstmaß

OKFB max. 77,50

z. B.:
in Meter über Normalhöhen-Null (NHN)

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen sowie von Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Ausschnitt aus dem amtlichen Stadtplan
Stadt Halle (Saale)
FB Städtebau u. Bauordnung,
Abt. Stadtvermessung

(§ 4 BauNVO)


